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für den Moment, und hätte zweifellos neue Reibungen in der Zukunft zur 
Folge.

Ich stelle Ihnen deshalb den Antrag, das politische Departement einzuladen, 
unserer Gesandtschaft in Berlin die Weisung zu erteilen, der deutschen Regie
rung auf geeignete Weise mitzuteilen, dass wir auf der Wiedereinführung des 
Visums bestehen müssen, und dem Bundesrat gemäss Ziffer 4 seines Beschlus
ses vom 30. August 1938 im Einvernehmen mit dem politischen Departement 
zu beantragen, das Visum auf 1. Oktober, d. h. auf den Tag nach Ablauf der 
Kündigungsfrist für alle Inhaber eines deutschen Passes wieder einzuführen.
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1542. Anordnung beschränkter Evakuationen

Militärdepartement. Antrag vom 16. September 1938

Das Eidg. Militärdepartement hat es sich angelegen sein lassen, mit Rück
sicht auf die aussenpolitischen Ereignisse alle diejenigen Massnahmen zu prü
fen und gegebenenfalls anzuordnen, die, ohne allzu grosses Aufsehen in der 
Öffentlichkeit zu erregen, notwendig sind, um den Grad der Kriegsbereitschaft 
des Landes und der Armee zu erhöhen. Unter diese vorsorglichen Massnahmen 
gehört auch die Wegnahme wichtiger Bestandteile des Wirtschaftslebens aus 
gefährdeten Zonen und ihre Unterbringung im Landesinnern. Es kommen ins
besondere in Betracht Titelbestände der Nationalbank, Gold und Teile der 
Titelbestände von Privatbanken im Grenzgebiet, Materiallager der Telegraph- 
und Telephonverwaltung die an der Grenze liegen, sowie verschiedene pharma
zeutische Produkte und Verbandsstoffe aus Basel und Schaffhausen. Das eidg. 
Militärdepartement ist auf Antrag der Generalstabsabteilung der Auffassung, 
dass für diese lebenswichtigen Güter und Wertsachen eine vorzeitige Evakua- 
tion ins Auge zu fassen ist.

Nach Art. 3 der Verordnung über die Evakuation vom 13. Juli 19371 
bestimmt der Bundesrat den Zeitpunkt, von dem an das Evakuationsverfahren 
angewendet werden darf. Die Durchführung im einzelnen Falle wird durch das 
eidg. Militärdepartement und seine Organe angeordnet.

Antragsgemäss wird daher beschlossen:
Gestützt auf Art. 3 der Verordnung über die Evakuation vom 13. Juli 1937 

wird das eidg. Militärdepartement ermächtigt, beschränkte Evakuationen aus

1. Cf. RO, 1937, tome 53, p. 674.
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den Grenzgebieten, soweit solche ohne Aufsehen und ohne wesentliche wirt
schaftliche Nachteile durchgeführt werden können, sofort anzuordnen2.

2. Dans sa séance du 7 octobre 1938, le Conseil fédéral appréciait la situation ainsi: Nachdem 
nunmehr eine Entspannung der politischen Lage eingetreten ist, hat diese Ermächtigung wieder 
dahinzufallen.

Antragsgemäss wird daher beschlossen:
Der vorgelegte Entwurf betreffend einen Bundesratsbeschluss zur Aufhebung der Anord

nungen über die beschränkten Evakuationen vom 16. September 1938 wird als Weisung geneh
migt. (E 1004.1 1/378, N °  1688).
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1549. Massnahmen zur Sicherstellung der Güterzufuhr 
aus dem Ausland während eines Krieges

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 15. September 1938

Über die Sicherstellung der Güterzufuhr aus dem Auslande während eines 
Krieges berichtet das Volkswirtschaftsdepartement folgendes:

«I.
Die Schweiz ist bekanntlich in der Beschaffung von lebenswichtigen Gütern 

(insbesondere von Rohstoffen und Lebensmitteln) in hohem Masse vom Aus
land abhängig. Diese Güter werden teils aus europäischen, teils aus über
seeischen Ländern bezogen. Im Falle eines Krieges hängt unsere Landesversor
gung in hohem Masse davon ab, dass es gelingt, diese Güterzufuhr aufrecht
zuerhalten, wobei der Beschaffung von Gütern aus überseeischen Ländern 
besondere Bedeutung zukommt. Gemäss Art. 6 des Bundesgesetzes über die 
Sicherstellung der Landesversorgung mit lebenswichtigen Gütern hat der 
Bundesrat schon im Frieden die notwendigen Vorbereitungen für die Sicher
stellung der Transporte im Falle der wirtschaftlichen Abschnürung oder des 
Krieges zu treffen.

Unser Land befindet sich insofern in einer ungünstigen Lage, als es keine 
direkte Landverbindung mit dem Meer und auch keine Meerhäfen besitzt. Wir 
sind im Kriegsfall vom Meer vollständig abgeschlossen und darauf angewiesen, 
dass uns die ans Meer angrenzenden Länder und insbesondere unsere Nachbar
staaten die Möglichkeit geben, in ihren Häfen Güter umzuschlagen, und sich 
verpflichten, diese nach der Schweiz zu befördern.
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